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Leitgedanke 
 
Auch wenn ein Tag mal nicht so gut läuft - 
die Sonne geht am nächsten Morgen trotz-
dem wieder auf. Und die Sterne stehen im-
mer noch am Himmel. Diese kleinen Kon-
stanten erinnern uns daran, dass es immer 
weitergeht, selbst wenn nicht alles perfekt 
ist. 
 
Mit dem Frühling kommt neues Leben. Man 
spürt das Sonnenlicht wieder auf der Haut, 
nach einer gefühlt endlosen Winterzeit. Die 
Luft wird wärmer, die Tage heller. Auf den 
Strassen sieht man mehr Menschen, mehr 
Lächeln und morgens wird man vom Zwit-
schern der Vögel geweckt. Haben wir das 
nicht alle vermisst? 
 
Ein zarter Frühlingsduft liegt in der Luft. Die 
ersten Blumen blühen, die Bäume schlagen 
aus und die Natur erwacht in leuchtenden 
Farben. Alles wird grün, der Himmel strahlt 
in tiefem Blau. Nach den langen, grauen 
Monaten fühlt sich diese Zeit wie ein klei-
ner Neuanfang an. Der Frühling zeigt sich 
jetzt von seiner schönsten Seite, bevor bald 
der Sommer beginnt. 
 
Und mit dem Sommer beginnt für mich ein 
neuer Abschnitt: mein drittes Lehrjahr. 
Mein Name ist Anastasija Stevic und ich 
habe meine Lehre im Jahr 2023 begonnen. 
Damals war ich ziemlich aufgeregt, obwohl 
ich das gar nicht erwartet hätte. Der Schritt 
von der Schule ins Berufsleben war für mich 
eine echte Umstellung. Es fühlte sich an, als 
würde man ein völlig neues Kapitel auf-
schlagen. 
 

Doch ich wurde herzlich aufgenommen und 
fühlte mich schnell wohl. Schon nach kur-
zer Zeit wusste ich: Das hier ist genau das 
Richtige für mich. In meiner bisherigen 
Lehrzeit habe ich mich besonders auf neue 
Herausforderungen gefreut auf das Lernen, 
das Wachsen und all die Chancen die ent-
stehen, wenn man neu beginnt. 
 
Nun stehe ich fast am Ende meiner Lehrzeit 
und blicke mit einem Lächeln zurück. Ich 
habe gelernt, dass Neuanfänge gar nicht so 
schlimm sind, im Gegenteil, sie können et-
was Wunderschönes sein. Sie bringen 
Wachstum, neue Erfahrungen und manch-
mal sogar Seiten an einem selbst zum Vor-
schein, die man vorher gar nicht kannte. Ich 
freue mich auf mein letztes Lehrjahr, auf all 
das, was noch kommt und werde die ver-
bleibende Zeit bewusst geniessen. Denn je-
der Tag ist eine Chance und jeder Neuan-
fang der Anfang von etwas Gutem. 
 
Anastasija Stevic 
Lernende Gemeinde Rheinau 
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Aus der Gemeindeverwaltung 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwal-
tung  

Die Gemeindeverwaltung bleibt am 
Pfingstmontag, 9. Juni 2025 den ganzen 
Tag geschlossen. Ab Dienstag, 10. Juni 
2025 sind wir wieder zu den normalen Öff-
nungszeiten für Sie da. 
 

Bei einem Todesfall wenden Sie sich für die 
Überführung direkt an die Firma Gerber, 
Lindau, Tel. 052 355 00 11 und melden Sie 
sich am nächsten Werktag auf der Gemein-
dekanzlei für das weitere Vorgehen.  

 

Vermieter Meldepflicht 

Vermieter, Liegenschaftsverwaltungen und 
Logisgebende sind verpflichtet, der Ge-
meinde den Ein- und Auszug von Mieten-
den und Logisnehmenden zu melden. Dies 
kann ganz einfach über die Plattform 
www.drittmeldung.ch erfolgen. 

Wir bitten die Vermieter, ih-
rer Meldepflicht gegenüber 
der Einwohnerkontrolle 
nachzukommen. Die Mel-
dungen haben bis spätestens 14 Tage nach 
Mietbeginn respektive Mietende zu erfol-
gen. Besten Dank. 

 

Geschäftsausflug Verwaltung 

Infolge Geschäftsausflug bleibt die Ge-
meindeverwaltung am 27. Juni 2025 be-
reits ab 12:00 Uhr geschlossen. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 

Bäume und Sträucher schneiden 

Ins Strassengebiet ragende Bäume und 
Sträucher beeinträchtigen die Sicht und 
sind verkehrsgefährdend. Gleichzeitig kann 
die Reinigung von Strassen mit der Wisch-
maschine oder auch der Winterdienst in 
den kälteren Monaten nicht optimal ausge-
führt werden. 

Gemäss Verkehrserschliessungsverordnung 
darf Ast- und Blattwerk bis auf eine Höhe 
von 4.5 Meter nicht in den Lichtraum des 
Strassengebietes hineinragen, bei Rad- und 
Fusswegen bis auf eine Höhe von 2.65 Me-
ter. Auf der Innenseite von Kurven sowie 
bei Strassenverzweigungen und Ausfahrten 
sind Sträucher und Pflanzen auf 0.80 Meter 
zurückzuschneiden. Die Sichtbereiche müs-
sen vertikal in einem Bereich zwischen 0.80 
Meter und 2.65 Meter bei Trottoirs, Fuss- 
und Velowegen bzw. in den übrigen Fällen 
3 Meter frei sein. 

Hausnummern, Signalisationen, Wander-
wegtafeln und Beleuchtungen müssen 
stets gut sichtbar sein und dürfen nicht ver-
deckt werden. Hydranten müssen für den 
Bezug von Löschwasser durch die Feuer-
wehr jederzeit frei zugänglich sein. 

http://www.drittmeldung.ch/
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Wir bitten Sie, die entsprechenden Arbeiten 
bis zum 30. September 2025 auszufüh-
ren. Andernfalls behält sich der Gemeinde-
rat vor, die erforderlichen Schnittarbeiten 
unter Kostenfolge zu Lasten der Eigentü-
mer ausführen zu lassen. 

Werke Rheinau 

Neophytenabfallsäcke 

Einwohnerinnen und Einwohner können 
den neuen Neophytensack ab sofort kos-
tenlos bei der Gemeinde Rheinau beziehen 
und diesen gefüllt mit der Kehrichttour ab-
geben. Die Säcke werden zum ersten Mal 
am Montag, 2. Juni 2025 vom Kehrichtwa-
gen mitgenommen. Mit diesem Angebot 
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Ein-
dämmung invasiver Problempflanzen.  

Invasive Neophyten wie Einjähriges Beruf-
kraut, Amerikanische Goldrute, Sommer-
flieder und Kirschlorbeer bedrohen die hei-
mische Biodiversität. Sie gefährden nicht 
nur die Artenvielfalt, sondern können auch 
mit ihren Wurzeln Straßen und Gebäu-
defundamente beschädigen. Pflanzen wie 
Riesenbärenklau und Ambrosia verursa-
chen zudem gefährliche Verbrennungen o-
der Atembeschwerden. Um die Ausbrei-
tung dieser Pflanzen zu stoppen, sind 
grosse Anstrengungen erforderlich – die 
Mithilfe der Bevölkerung ist dabei entschei-
dend. Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.neophytensack.ch.  

 

 

Gemeindemitarbeiter Norbert Gan-

der geht in den Ruhestand 
 
Im September 2002 trat Norbert Gander 
seine Anstellung als Gemeindemitarbeiter 
im Werkhof Rheinau an und unterstützte 
die Gemeinde seit je her. «Nobi» ist ein be-
kanntes und geschätztes Gesicht in 
Rheinau und ist allseits bekannt. Per Ende 
Juni 2025 darf Norbert Gander seinen 
wohlverdienten Ruhestand antreten und 
übergibt sein Amt seinem Nachfolger Erich 
Brunner. Mit Engagement erledigte 
Norbert Gander seine vielfältigen Aufgaben 
im Sinne der Gemeinde und unterstützte 
die Werke und Einwohner wo er konnte.  
 
Der Gemeinderat bedankt sich herzlichst 
für seine langjährige Treue und seinen un-
ermüdlichen Einsatz. Bald geht Norbert 
Gander somit in Rente und beginnt 
dadurch einen neuen Lebensabschnitt. Die 
gesamte Belegschaft der Gemeinde 
Rheinau sowie der Gemeinderat wünscht 
ihm somit für das neue Kapitel in seinem 
Leben alles Gute und hofft, dass er die Pen-
sion und die Freiheit in vollen Zügen ge-
niessen kann.  
 
Mach’s guet Nobi! 
 

Willkommen im Team  

Gleichzeitig möchte die Verwaltung und 
der Gemeinderat Erich Brunner im Team 
der Werkabteilung begrüssen. Er tritt seine 
Stelle als Werksmitarbeiter per 1. Juni 2025 
an und übernimmt somit die Stelle von 
Norbert Gander. Mit Erich Brunner wurde 
eine im Dorf fest verankerte und ortskun-

http://www.neophytensack.ch/
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dige Person gefunden, bei der der Gemein-
derat überzeugt ist, dass er sich schnell in 
der neuen Tätigkeit zurecht finden wird. 
 
Das Gemeindeteam sowie der ganze Ge-
meinderat wünscht Erich Brunner einen gu-
ten Start und viel Erfolg in seiner neuen Tä-
tigkeit als Werksmitarbeiter der Gemeinde 
Rheinau.  

 
Aus der Schule 

 

 

 

 

 

 
Öffnungszeiten über Pfingsten 

Am Pfingstsamstag, 7. Juni 2025 ist die 

Bibliothek von 10.00 bis 12.00 Uhr ge-

öffnet. 

Schöne Feiertage wünscht Ihnen das Bibli-
otheksteam Rheinau. 

 

 

Die Bibliothek als «Dritter Ort» für 

Alle 

Am Dienstagabend, 17. Juni 2025, ab 

18.00 Uhr wird wieder Brändi Dog in der 
Gemeinde und Schulbibliothek Rheinau 
(welche sich im Dachgeschoss des Primar-
schulhaus Rheinau befindet), gespielt. 
Wir freuen uns auf Euch! 
 

Jahresbericht 2024 der Gemeinde- 

und Schulbibliothek Rheinau 

Auf der Webseite: www.bibliothek-
rheinau.ch finden Sie unter den Downloads 
den Jahresbericht 2024 der Gemeinde- und 
Schulbibliothek Rheinau. Viel Vergnügen 
beim Lesen. 

Bibliotheksteam Rheinau 

 

Diverses 

 

 
 
Die Zürcher Wanderwege suchen für die 
Gemeinde Rheinau  
per 1.1.2026 eine/n neue/n 
 
Ortsmitarbeiter/in 
für die Betreuung der Wanderweg-Signali-
sation und deren Unterhalt. Zeitaufwand: 
ca. 10 bis 15 Stunden jährlich.  
Eine Einführung erfolgt vor Ort. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Informatio-
nen durch  
Felix Feurer, Altweg 40, 8450 Andelfingen, 
Tel 079 223 26 21 
oder Bruno Hefti, Im Ziel 10, 8462 Rheinau, 
Tel 052 319 29 25  
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliothek-rheinau.ch/
http://www.bibliothek-rheinau.ch/
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Kehrichtabfuhr Pfingstmontag 

Die Kehrichtabfuhr von Montag, 09. Juni 
2025 wird vorgeholt: Freitag, 06. Juni 
2025 Wir bitten Sie, die Abfallsäcke bis 
7:00 Uhr bereitzustellen. 

 

Videoüberwachung 

Sie fühlen sich unsicher im eigenen Haus? 
Sie möchten wissen, von welchem Tier die 
Geräusche in der Nacht stammen? Die An-
gebote für eine günstige Videokamera sind 
zahlreich. Doch halt! Darf man das, eine 
Videokamera installieren? Und wie kann 
ich mich gegebenenfalls dagegen wehren? 

 

Die Gemeinde Rheinau macht keine 
eigene Videoüberwachung  

In Art. 26 der Polizeiverordnung der Ge-
meinde Rheinau wird dem Gemeinderat die 
Kompetenz erteilt, unter bestimmten Vo-
raussetzungen den öffentlichen Raum mit 
Videokameras zu überwachen. Der Ge-
meinderat hat bisher auf diese Massnahme 
zum Glück verzichten können.  

 

 

Videoüberwachung durch Privatper-

sonen findet statt 

Aus Filmen und Büchern bekannt ist die Si-
tuation des Concierge oder der "gwunder-
fitzigen" Nachbarin: Dauernd sitzen sie am 
Fenster und wissen alles über die Leute im 
Quartier. Heute geht das scheinbar elegan-
ter mit einem Hightech-Geräte aus dem In-
ternet. Auch in Rheinau sind solche Geräte 
im Einsatz.  

 

Es gelten Regeln! 

Für die Installation einer privaten Videoka-
mera gelten z.B. folgende Regeln: 

• Warnung durch Hinweisschild 

• Nur absolut notwendige Bilder auf-
nehmen (zum Schutz von Personen 
und Sachen notwendig) 

• Keine andere Möglichkeit (z.B. Instal-
lation eines Alarmsystems) 

• Aufnahmen in der Regel innert 24 
Stunden löschen 

• Die Überwachung ist auf das eigene 
Grundstück beschränkt und darf we-
der das Nachbargrundstück noch den 
öffentlichen Raum mitumfassen 

 

Wie kann ich mich wehren? 

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftrage 
hat ein informatives Merkblatt auf seiner 
Homepage aufgeschaltet: 

https://www.edoeb.admin.ch/de/videou-
eberwachung-in-der-nachbarschaft 

Hier ein Auszug aus seinen Empfehlungen:  

• Suchen Sie das Gespräch mit dem 
Nachbarn. 

https://www.edoeb.admin.ch/de/videoueberwachung-in-der-nachbarschaft
https://www.edoeb.admin.ch/de/videoueberwachung-in-der-nachbarschaft
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• Sie können auch schriftlich Auskunft 
verlangen. Den Musterbrief "Aus-
kunftsbegehren" können Sie von der 
erwähnten Internetseite herunterla-
den oder fragen Sie bei der Gemeinde-
verwaltung. 

• Verlangen Sie eine Anpassung des Ka-
merastandortes oder der Aufnahme-
richtung.   

• Geschieht nichts, können Sie eine Zi-
vilklage erheben. Dazu wenden Sie 
sich zuerst an die Friedensrichterin der 
Gemeinde, aktuell ist das Michaela 
Zimmermann.  

• Der Gang zur Polizei ist nur in ganz 
speziellen Fällen möglich, nämlich 
wenn die Kamera nicht nur Bild, son-
dern auch den Ton aufzeichnet (Art. 
179bis und Art. 179ter StGB) oder wenn 
mit der Videoaufnahme Ihr Geheimbe-
reich betroffen ist, das sind insbeson-
dere Schlaf- und Badezimmer (Art. 
179quater StGB).   

 

Pflege der guten Nachbarschaft 

Der Gemeinderat geht davon aus, dass eine 
Videokamera zur Überwachung des eige-
nen Grundstücks unter gewissen Voraus-
setzungen möglich ist. Allerdings ist die Ka-
mera so zu installieren, dass sie das Nach-
bargrundstück und den Zugang zum Nach-
bargrundstück nicht tangiert.  
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass in 
Gerichtsverfahren gestützt auf das Daten-
schutzgesetz keine Gerichtsgebühren erho-
ben werden, wobei allenfalls jedoch An-
waltskosten anfallen könnten. Genauere 
Auskünfte dazu kann die Friedensrichterin 
erteilen.  

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten 
wir alle Betreiberinnen und Betreiber einer 
Videoanlage, die Hinweise des Eidgenössi-
schen Datenschutzbeauftragen zu befol-
gen, bevor es zu einem letztlich doch nur 
zermürbenden Zivilverfahren kommt. Der 
Gemeinderat dankt Ihnen fürs Verständnis. 
 
Inkrafttreten des revidierten Hunde-
gesetzes und der revidierten Hunde-

verordnung per 1. Juni 2025  

Das revidierte Hundegesetz und die revi-
dierte Hundeverordnung treten am 1. Juni 
2025 in Kraft. Die Neuerungen vereinheit-
lichen die Ausbildungspflicht für Hundehal-
tende und verbessern gleichzeitig die Aus-
bildungsqualität. Ziel ist es, den sicheren 
Umgang zwischen Mensch und Hund im 
dichtbesiedelten Kanton Zürich zu fördern. 

Die Revision bringt für Hundehaltende und 
Hundetrainerinnen und -trainer drei we-
sentliche Änderungen mit sich: 

• Theoriekurs für neue Hundehaltende 
und Wiedereinsteigende 

• Praktische Ausbildung für Hundehal-
tende 

• Anforderungen für Hundetrainerinnen 
und -trainer 

Nähere Informationen können auf der 
Homepage des Veterinäramts des Kantons 
Zürichs Hunde | Kanton Zürich bezogen 
werden. 

Zudem liegen auf der Gemeindeverwaltung 
kostenlose Broschüren (Herausgeber Vete-
rinäramt des Kanton Zürichs) mit den wich-
tigsten Informationen auf. 

 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/tiere/haustiere-heimtiere/hunde.html
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Ferienzeit ist Erlebniszeit! 

Das Sommerprogramm im Zentrum 
Breitenstein 

Lust auf Abenteuer in den Sommerferien? 
Im Zentrum Breitenstein wartet ein buntes 
Kursprogramm auf Kinder und Jugendliche. 
Egal ob du dich für Kunst, Musik, Sport o-
der spannende Technologien interessierst – 
hier kannst du Neues entdecken, kreativ 
werden und fünf Wochen voller Action, 
Spass und Überraschungen erleben. 

Gestalte dein ganz persönliches Ferienpro-
gramm und sichere dir deinen Platz! 
Scanne dazu einfach den untenstehenden 
QR-Code oder besuche ferienplausch-
andelfingen.ch und melde dich für deine 
Lieblingskurse an. 

 

 

 

 

 

Nicht vergessen 
 
Mittwoch, 04.06.25 
Papier- und Kartonsammlung  
Freitag, 06.06.25  
Kehrichtabfuhr (anstatt am Mo 09.06.25 - 
wird vorgeholt) 
Samstag, 14.06.25  
Entsorgung in der Kläranlage 8.00 – 
10.00 Uhr  
Mittwoch, 25.06.25  
Häckseldienst 

Gratulationen 

Geburtstag 

Der Gemeinderat gratuliert und wünscht al-
les Gute zum Geburtstag: 

- Köppel Johann, Rotlaubenweg 7, 
geb. 30. Juni 1940 
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Agenda 
 
www.rheinau.ch 

Datum/Zeit Name Lokalität Organisator 
1. Juni 2025, 17.00 
Uhr - 18.30 Uhr 

Klosterkonzert: Der 
Himmel auf Erden 

Klosterkirche Verein Rheinauer 
Konzerte 

3. Juni 2025, 18.00 
Uhr - 20.00 Uhr 

Archiv TV Rheinau 
offen für alle 

Doktorhaus, 
Untergeschoss 

Turnverein Rheinau 

4. Juni 2025 ordentliche Gemein-
deversammlung 

Mehrzweckge-
bäude 

Gemeindeverwal-
tung Rheinau 

6. Juni 2025, 20.00 
Uhr  

Orgelkonzert in der 
Klosterkirche 

Klosterkirche 
Rheinau 

Orgelkreis Rheinau 
 

11. Juni 2025, 9.30 
Uhr - 11.00 Uhr 

"Kafi-Treff" Restaurant 
Buck 

Pro Senectute Orts-
vertretung Rheinau 

15. Juni 2025, 17.00 
Uhr 

Klosterkonzert: ... ins 
Herz hinein 

Klosterkirche Verein Rheinauer 
Konzerte 

17. Juni 2025, 9.15 
Uhr 

Frauengottesdienst Bergkirche Kath. Frauenver-
ein, Rheinau 

17. Juni 2025, 18.00 
Uhr 

Die Bibliothek als 
"Dritter Ort für Alle" 
Brändi Dog-Abend 

Gemeinde- und 
Schulbibliothek 
Rheinau 

Gemeinde- und 
Schulbibliothek 
Rheinau 

18. Juni 2025, 14.30 
Uhr 

Kinderflohmarkt Schulhausplatz 
unter dem 
Dach 

Ortsverein Rheinau 

19. Juni 2025, 18.30 
Uhr 

Jahresversammlung 
Verein Insel Museum 
Rheinau 

Restaurant Au-
garten 

Verein Insel Mu-
seum Rheinau 

20. Juni 2025, 19.00 
Uhr 

Mittsommer-Konzert 
Musikgesellschaft 
Rheinau 

Restaurant 
"Buck" 

Musikgesellschaft 
Rheinau 

26. Juni 2025, 11.45 
Uhr - 14.00 Uhr 

Seniorenmittagessen Restaurant Sal-
men 

Pro Senectute Orts-
vertretung Rheinau 

26. Juni 2025, 19.15 
Uhr 

Platzkonzert PUK 
 

Cafeteria 
Psych. Uniklinik 

Musikgesellschaft 
Rheinau 

27. Juni 2025 Konzert: Stef Paglia 
Band 

Groove Club Groove Club 

30. Juni 2025 Seniorenjassen 
 

Res. Salmen 
 

Eduard Stäheli u 
Sebastian Reiterer 

 

http://www.rheinau.ch/
https://www.rheinau.ch/_rte/anlass/6517822
https://www.rheinau.ch/_rte/anlass/6517822
https://www.rheinau.ch/_rte/anlass/6517822
https://www.rheinau.ch/_rte/verein/6420
https://www.rheinau.ch/_rte/verein/6420
https://www.rheinau.ch/_rte/anlass/6459511
https://www.rheinau.ch/_rte/verein/6420
https://www.rheinau.ch/_rte/verein/6420

